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Gesetz zur Umsetzung 
der UVP-Richtlinie und der IVU-Richtlinie 
im Land Brandenburg1 und zur Änderung 

wasserrechtlicher Vorschriften 

Vom 10. Juli 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Brandenburgisches Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG) 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es sicherzustellen, dass bei den in 
der Anlage zu § 2 Abs. 1 aufgeführten öffentlichen und priva
ten Vorhaben zur wirksamen Umweltvorsorge nach einheit
lichen Grundsätzen 

1.	 die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfas
send ermittelt, beschrieben und bewertet werden, 

2.	 das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung so früh 
wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen über 
die Zulässigkeit berücksichtigt wird. 

§ 2 
Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(1) Für die in der Anlage aufgeführten Vorhaben ist nach Maß
gabe der dort näher geregelten Festlegungen eine Umweltver
träglichkeitsprüfung durchzuführen. 

(2) Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein unselbstständi
ger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, die der Entschei
dung über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen. 

(3) Auf die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie auf die allge
meine oder die standortbezogene Vorprüfung der in der Anlage 
zu Absatz 1 genannten Vorhaben sind die Vorschriften des 
Teils 1 und die Anlage 2 des Gesetzes über die Umweltverträg
lichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. September 2001 (BGBl. I S. 2350) in der jeweils geltenden 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der 
*	 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 175 S. 40), 

*	 der Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Än
derung der Richtlinie 85/337/EWG 1985 über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pri
vaten Projekten (ABl. EG Nr. L 73 S. 5), 

*	 Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über 
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt
verschmutzung (ABl. EG Nr. L 257 S. 26). 

Fassung entsprechend anzuwenden. Die Verweisungen in den 
Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü
fung auf dessen Anlage 1 gelten als Verweisungen auf die An
lage zu § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes. § 3e des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung findet auf die in der Anlage zu 
§ 2 Abs. 1 dieses Gesetzes unter Nummer 20 aufgeführten Vor
haben keine Anwendung. 

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung 

1.	 Vorhaben in die Anlage zu Absatz 1 aufzunehmen, die auf
grund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes erhebli
che Auswirkungen auf die Umwelt haben können, und 

2.	 Vorhaben aus der Anlage zu Absatz 1 herauszunehmen, die 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt besorgen 
lassen, 

soweit dies zur Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft oder des Bundes erforderlich ist. Rechtsverord
nungen aufgrund dieser Ermächtigung bedürfen der Zustim
mung des Landtages. 

§ 3 
Verwaltungsvorschriften 

Das für den Umweltschutz zuständige Mitglied der Landesre
gierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den jeweils in 
ihrem Geschäftsbereich berührten Mitgliedern der Landesre
gierung zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
sowie der allgemeinen oder der standortbezogenen Vorprüfung 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen. 

§ 4 
Federführende Behörde 

(1) Bedarf ein Vorhaben, für das nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach diesem Gesetz eine 
Vorprüfung oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgese
hen ist, der Zulassung durch mehrere Behörden, so werden die 
Aufgaben nach den §§ 3a, 5, 6, 7 und 8 Abs. 1 und 3 sowie den 
§§ 9, 9a und 11 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung durch eine der beteiligten Behörden als federführender 
Behörde wahrgenommen. Federführende Behörde ist 

1.	 die für die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zuständige Behörde, wenn es sich bei dem 
Vorhaben um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sin
ne dieser Vorschrift handelt, 

2.	 die für die Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes zu
ständige Behörde, wenn es sich um ein nach dieser Vor
schrift genehmigungsbedürftiges Vorhaben handelt, 

3.	 im Übrigen die Behörde, die für dasjenige Verfahren zu
ständig ist, das den Schwerpunkt der Zulassungsentschei
dung für das Vorhaben bildet. In Zweifelsfällen entscheidet 
die gemeinsame fachlich zuständige Aufsichtsbehörde. 
Sind mehrere Aufsichtsbehörden zuständig, so entscheiden 
diese gemeinsam. 

1 
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(2) Ist in den jeweiligen Zulassungsverfahren die Beteiligung 
anderer Behörden, die Auslegung von Unterlagen und ihre Er
örterung vorgesehen, so nimmt die federführende Behörde im 
Sinne des Absatzes 1 insoweit auch die Aufgaben der zuständi
gen Behörden nach den jeweiligen Fachgesetzen wahr. Die ge
nannten Verfahrensschritte sollen jeweils gemeinsam erfolgen. 
Die für die Entscheidungen über die Zulässigkeit des Vorha
bens zuständigen Behörden haben die federführende Behörde 
dabei zu unterstützen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden die Verfahren nach den 
vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Bestim
mungen zu Ende geführt, wenn 

1.	 der Träger des Vorhabens einen Antrag auf Zulassung des 
Vorhabens, der mindestens die Angaben zu Standort, Art 
und Umfang des Vorhabens enthalten muss, vor dem 
14. März 1999 bei der zuständigen Behörde eingereicht 
hat, oder 

§ 5 2. in sonstiger Weise ein Verfahren vor dem 14. März 1999 
Übergangsregelung förmlich eingeleitet worden ist. Ist mit gesetzlich vorge

schriebenen Schritten des Verfahrens noch nicht begonnen 
(1) Verfahren, die der Entscheidung über die Zulässigkeit von worden, können diese auch nach den Vorschriften dieses 
in der Anlage zu § 2 Abs. 1 aufgeführten Vorhaben dienen und Gesetzes durchgeführt werden. 
die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes begonnen worden 
sind, sind nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende zu 
führen. 

Anlage zu § 2 Abs.1 

Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ 

Erläuterung zu dem Verzeichnis: 

X	 = Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

A =	 Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn es nach einer all
gemeinen Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 3c Abs. 1 Satz 1 und Anlage 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung durch die zuständige Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 

S =	 Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn nach einer stand
ortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 3c Abs. 1 Satz 2 und Anlage 2 Nr. 2 des Gesetzes über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung durch die zuständige Behörde trotz der geringen Größe oder Leistung aufgrund besonderer örtlicher 
Gegebenheiten erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Nr. Vorhaben Festlegung 
zur UVP 

1. Errichtung und Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage, die für organisch belastetes 
Abwasser von 120 bis zu 9 000 kg/d BSB5 roh oder für anorganisch belastetes Abwasser 
von 10 bis zu 4 500 m3 in 2 h (ausgenommen Kühlwasser) ausgelegt ist 

1.1 organisch belastetes Abwasser 

1.1.1 bei mehr als 600 - 9 000 kg/d BSB5 roh (mehr als 10 000 - 150 000 EW) A 

1.1.2 bei 120 - 600 kg/d BSB5 roh (2 000 - 10 000 EW) S 

1.2 anorganisch belastetes Abwasser (ausgenommen Kühlwasser) 

1.2.1 bei mehr als 900 m3 - 4 500 m3 in 2 h A 

1.2.2 bei 10 m3 - 900 m3 in 2 h S 

2. Intensive Fischzucht mit Einbringen oder Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer mit 

2.1. mehr als 1 000 t Fischertrag pro Jahr X 

2.2 mehr als 100 t bis 1 000 t Fischertrag pro Jahr A 

2.3 50 bis 100 t Fischertrag pro Jahr S 
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Nr. Vorhaben Festlegung 
zur UVP 

3. Entnehmen, Zutagefördern oder Zutageleiten von Grundwasser oder Einleiten von Ober
flächenwasser zum Zwecke der Grundwasseranreicherung, mit einem jährlichen Volumen von 

3.1 mehr als 250 000 m3 bis zu 10 Mio. m3 A 

3.2 3 000 m3 bis 250 000 m3 in Feuchtgebieten, Quellgebieten und Wasserwerkseinzugsgebieten;  
im Übrigen 37 000 m3 bis 250 000 m3 

S 

4. Tiefbohrung zum Zwecke der Wasserversorgung ab einer Tiefe von 100 m A 

5. Wasserwirtschaftliches Projekt in der Landwirtschaft, einschließlich Bodenbewässerung oder 
Bodenentwässerung von 

5.1 mehr als 200 000 m3 Wasser pro Jahr A 

5.2 3 000 m3 bis 200 000 m3 Wasser pro Jahr; ausgenommen von der Vorprüfungspflicht sind im 
Übrigen Vorhaben zur Beregnung bis 30 000 m3 Wasser pro Jahr, soweit sich das Vorhaben 
außerhalb von in den Nummern 2.3.1 bis 2.3.6 Anlage 2 zum UVPG genannten Schutzgebieten 
befindet 

S 

6. Bau eines Stauwerkes oder einer sonstigen Anlage zur Zurückhaltung oder dauernden 
Speicherung von Wasser, wobei 

6.1 100 000 m3 bis weniger als 10 Mio. m3 Wasser zurückgehalten oder gespeichert werden A 

6.2 10 000 m3 bis weniger als 100 000 m3 Wasser zurückgehalten oder gespeichert werden S 

7. Umleitung von Wasser von einem Flusseinzugsgebiet in ein anderes, ausgenommen 
der Transport von Trinkwasser in Rohrleitungen, 

7.1 mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. m3 Wasser pro Jahr, wenn durch die Umleitung 
Wassermangel verhindert werden soll, oder 

A 

7.2 mit einem Volumen von 5 vom Hundert oder mehr des Durchflusses, wenn der langjährige 
durchschnittliche Wasserdurchfluss des Flusseinzugsgebietes, dem Wasser entnommen wird, 
zwischen 20 Mio. m3 und 2 000 Mio. m3 liegt 

A 

8. Flusskanalisierung und Stromkorrekturarbeiten A 

9. Bau eines Hafens für die Binnenschifffahrt, wenn der Hafen für Schiffe bis zu 1 350 t 
zugänglich ist 

A 

10. Bau eines mit einem Binnenhafen für die Seeschifffahrt verbundenen Landungssteges 
zum Landen und Löschen von Schiffen (ausgenommen Fährschiffen), der Schiffe bis zu 1 350 t 
aufnehmen kann 

A 

11. Bau eines Jachthafens mit mehr als 100 Liegeplätzen A 

12. Bau eines sonstigen Hafens, einschließlich Jachthafens bis zu 100 Liegeplätzen 
oder Fischereihafens 

S 

13. Bau einer infrastrukturellen Hafenanlage A 

14. Bau eines Deiches oder Dammes, der den Hochwasserabfluss beeinflusst A 

15. Bau einer Wasserkraftanlage A 

16. Baggerung in Flüssen und Seen zur Gewinnung von Mineralien, sofern sie nicht dem Bergrecht 
unterliegen 

A 

17. Sonstige wasserwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen (§ 31 WHG und § 92 BbgWG) 
mit Ausnahme des naturnahen Ausbaus von Teichen und Söllen sowie kleinräumigen naturnahen 
Umgestaltungen, wie der Beseitigung von Bach- oder Grabenverrohrungen 

A 

18. Bau einer Schnellstraße2 X 

Schnellstraßen gemäß den Begriffsbestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 
15. November 1975. 

2 
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Nr. Vorhaben Festlegung 
zur UVP 

19. Bau einer neuen vier- oder mehrstreifigen Straße oder Verlegung und/oder Ausbau einer 
bestehenden ein- oder zweistreifigen Straße zu einer vier- oder mehrstreifigen Straße, 
wenn diese neue Straße oder dieser verlegte und/oder ausgebaute Straßenabschnitt eine 
durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweist 

X 

20. Der Neu- oder Ausbau von Straßen mit Ausnahme der unselbstständigen Rad- und Gehwege 

20.1 Der Neu- oder Ausbau von Straßen mit Ausnahme der unselbstständigen Rad- und Gehwege, 
wenn die Maßnahme 

a) einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen 
eines Gebietes, das durch die Richtlinien 79/409/EWG oder 92/43/EWG unter Schutz steht, 
oder eines Nationalparks oder eines Naturschutzgebietes führen kann 
oder in der Schutzzone I oder II eines Wasserschutzgebietes liegt, 

b) auf einer Länge von insgesamt mehr als 1 km in Biotopen gemäß § 32 Abs. 1 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes oder geschützten Landschaftsbestandteilen liegt, 

c) auf einer Länge von insgesamt mehr als 3 km in Wasserschutzgebieten der Schutzzone III 
liegt, 

d) auf einer Länge von mehr als 4 km in Biosphärenreservaten, in Landschaftsschutzgebieten, 
in Denkmalbereichen oder in Gebieten liegt, die historisch, kulturell oder archäologisch 
von Bedeutung sind, 

e) auf einer Länge von mehr als 2,5 km in Gebieten oder Ballungsräumen liegt, für die 
nach Artikel 8 Abs. 3 der Richtlinie 96/62 EG des Rates vom 27. September 1996 
über die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität (ABl. EG Nr. L 296 S. 55) 
eine Luftreinhalteplanung erforderlich ist, 

f) in geschlossenen Ortslagen mit überwiegender Wohnbebauung liegt und im Falle 
des Neubaus von mehr als 1 km eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke von 
mindestens 5 000 Kfz/24 h oder im Falle des Ausbaus von mehr als 2,5 km eine 
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke von mindestens 10 000 Kfz/24 h 
in einem Prognosezeitraum von zehn Jahren zu erwarten ist, oder 

g) auf einer Länge von mehr als 5 km in Naturparks oder in Waldgebieten im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 des Landeswaldgesetzes liegt. 

Sofern durch ein Vorhaben der Buchstaben b bis g zwar keine der dort genannten 
Schwellenwerte erfüllt, aber mindestens zwei dieser Schwellenwerte zu mehr als 75 % 
erreicht werden, ist ebenfalls eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

X 

20.2 Der Neu- oder Ausbau von Straßen mit Ausnahme der unselbstständigen Rad- und Gehwege, 
wenn die Maßnahme auf einer Länge von insgesamt mehr als 500 m bis zu 1 km in Biotopen 
gemäß § 32 Abs. 1 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes oder geschützten 
Landschaftsbestandteilen oder auf einer Länge von 2 bis 5 km in Waldgebieten im Sinne 
des § 2 Abs. 1 des Landeswaldgesetzes liegt. 

Der Neu- oder Ausbau selbständiger Rad- und Gehwege unterliegt der Pflicht zur Durchführung 
einer standortbezogenen Vorprüfung in den in Satz 1 und den in Nr. 20.1 unter Buchstaben a, c, d 
genannten Fällen sowie den in Nr. 20.1 unter Buchstaben g genannten Naturparks, wobei sich 
ein dort angegebener Schwellenwert jeweils verdoppelt. 

S 

21. Errichtung und Betrieb von nicht dem Bundesberggesetz und nicht dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegenden Steinbrüchen, Tagebauen, 
Torfgewinnungsvorhaben und sonstigen Abgrabungen, die einschließlich der Aufschüttungen 
die unmittelbare Folge von Abgrabungen sind 

21.1 mehr als 25 ha Gesamtfläche beanspruchen X 
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Nr. Vorhaben Festlegung 
zur UVP 

21.2 mehr als 10 ha Gesamtfläche beanspruchen A 

21.3 a) bei Torfgewinnungsvorhaben 200 m2 bis zu 10 ha Gesamtfläche beanspruchen, 

b) bei sonstigen Vorhaben mehr als 2 ha und bis zu 10 ha Gesamtfläche beanspruchen 

S 

22. Erstaufforstungen im Sinne des Landeswaldgesetzes mit mehr als 30 ha und bis zu 50 ha Wald S 

23. Rodung von Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes zum Zwecke der Umwandlung in eine 
andere Nutzungsart mit mehr als 5 ha und bis zu 10 ha Wald; 
soweit sich das Vorhaben in Schutzgebieten befindet, die in den Nummern 2.3.1 bis 2.3.6 
Anlage 2 zum UVPG aufgeführt sind, mehr als 1 ha bis zu 10 ha Wald 

S 

24. Projekte zur Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu intensiver 
Landwirtschaftsnutzung 

24.1 ab einer Größe von 20 ha A 

24.2 ab einer Größe von 5 ha bis zu einer Größe von weniger als 20 ha S 

25. Errichtung und Betrieb von Skipisten einer Größe von mehr als 2 ha, Skiliften und Seilbahnen, 
einschließlich der zugehörigen Betriebsanlagen und -einrichtungen 

A 

26. Bau eines Feriendorfes, eines Hotelkomplexes oder einer sonstigen großen Einrichtung 
für die Ferien- und Fremdenbeherbergung im Außenbereich, eines ganzjährig betriebenen 
Campingplatzes, eines Freizeitparks, eines Parkplatzes, einer Industriezone, 
eines Einkaufszentrums, eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes oder eines sonstigen 
großflächigen Handelsbetriebes im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung 
oder eines Städtebauprojektes, soweit für das Vorhaben kein Bebauungsplan aufgestellt, 
geändert oder ergänzt wurde und der in den Nummern 18.1 bis 18.7 der Anlage 1 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung genannte jeweilige Prüfwert für die Vorprüfung erreicht 
oder überschritten wird 

A 
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Artikel 2 
Änderung des Brandenburgischen Wassergesetzes 

Das Brandenburgische Wassergesetz vom 13. Juli 1994 
(GVBl. I S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 28. Juni 2000 (GVBl. I S. 90, 96, 129), wird wie folgt ge
ändert: 

1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a)	 Nach der Angabe zu § 36 wird folgende Angabe einge
fügt: 

„§ 36 a Betrieb von Stauanlagen“. 

b)	 Nach der Angabe zu § 39 werden folgende Angaben 
eingefügt: 

„Abschnitt 1 a 
Koordinierung paralleler Verfahren 

§ 39 a Koordinierung der Verfahren 
§ 39 b Antragsunterlagen 
§ 39 c Mindestinhalt der Erlaubnis 
§ 39 d Überwachung und Überprüfung der Erlaubnis 
§ 39 e Öffentlichkeitsbeteiligung und Zugang zu In

formationen 
§ 39 f Grenzüberschreitende Behörden- und Öffent

lichkeitsbeteiligung 
§ 39 g Vorhandene Benutzungen oder Indirekteinlei

tungen 
§ 39 h Emissionserklärung“. 

c) Die Angabe zu § 67 wird wie folgt gefasst: 

„§ 67 Abwasserbeseitigungspflicht des Amtes oder 
Zweckverbandes“. 

d) Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst: 

„§ 68 Bildung von Abwasserzweckverbänden“. 

e) Nach der Angabe zu § 129 wird folgende Angabe ein
gefügt: 

„§ 129 a Vorhaben mit Umweltverträglichkeitsprü
fung“. 

f) Die Angabe zu Kapitel 14 Abschnitt 4 wird wie folgt 
gefasst: 

„Abschnitt 4 
Verfahren bei Entschädigung und Ausgleich“. 

2.	 § 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Ein Wasserschutzgebiet wird durch Rechtsverordnung 
des für die Wasserwirtschaft zuständigen Fachministers 
festgesetzt.“ 

b) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Wird durch die Rechtsverordnung ein Wasserschutz
gebiet erstmalig festgesetzt oder in seinem räumlichen 
Geltungsbereich vergrößert, erfolgt die Festsetzung im 
Einvernehmen mit dem für Wirtschaft zuständigen 
Fachminister. Die Befugnis zum Erlass einer Wasser
schutzgebietsverordnung für ein Wasserwerk mit einer 
täglichen Entnahmemenge von weniger als 2 000 m3 

kann von dem für die Wasserwirtschaft zuständigen 
Fachminister auf den Landkreis oder die kreisfreie 
Stadt übertragen werden.“ 

3.	 § 16 Abs. 4 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Die Ausgleichszahlung wird, wenn keine gütliche Verein
barung zwischen den Beteiligten zustande kommt, durch 
die untere Wasserbehörde im Benehmen mit dem Land
wirtschaftsamt durch Schlichtungsspruch festgesetzt.“ 

4.	 § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22 
Rohrleitungsanlagen; Zuständigkeit 

(zu §§ 19 a bis 19 c WHG) 

(1) Die obere Wasserbehörde ist zuständig für die Erteilung 
von Genehmigungen, Plangenehmigungen und Planfest
stellungen von Rohrleitungsanlagen zum Befördern was
sergefährdender Stoffe nach § 19 a Abs. 1 WHG. 

(2) Sieht ein bergrechtlicher Betriebsplan die Errichtung 
oder den Betrieb einer Rohrleitungsanlage nach Absatz 1 
vor, entscheidet das Landesbergamt.“ 

5.	 Nach § 36 wird folgender § 36 a eingefügt: 

„§ 36 a 
Betrieb von Stauanlagen 

(1) Soweit die Fortführung des Betriebes von Stauanlagen 
in Gewässern II. Ordnung für die Aufrechterhaltung eines 
ausreichenden Landschaftswasserhaushaltes notwendig ist, 
obliegt der Betrieb der Stauanlage dem örtlich zuständigen 
Gewässerunterhaltungsverband. Das Landesumweltamt 
veröffentlicht ein Verzeichnis dieser Stauanlagen und 
schreibt das Verzeichnis fort. Ausgenommen sind Stauanla
gen, die dem Verkehr oder der Wasserkraftnutzung dienen 
oder die aufgrund einer Zulassung betrieben werden. Der 
Gewässerunterhaltungsverband hat mit Zustimmung des 
Anlageneigentümers zum Betriebsübergang die erforder
lichen öffentlich-rechtlichen Zulassungen zu beantragen 
und die Stauanlagen in einem angemessenen betriebsfähi
gen Zustand zu erhalten. Kann der Eigentümer nur mit un
verhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden, kann die 
Wasserbehörde die Zulassung auch ohne Zustimmung des 
Anlageneigentümers erteilen. Entsprechen vorhandene 
Rechte und Befugnisse nicht den Anforderungen an einen 
ausreichenden Landschaftswasserhaushalt, stellt die Was
serbehörde sicher, dass die erforderlichen Maßnahmen in 
angemessenen Fristen durchgeführt werden. 
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(2) Das Land unterstützt die Unterhaltungsverbände bei der - vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung der Emis-
Instandsetzung und dem Umbau von Stauanlagen nach Ab sionen in die Umwelt. 
satz 1 nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel.“ 

Bei den Beschreibungen nach Satz 1 kann auf solche An
6. Nach § 39 wird folgende Abschnittsüberschrift eingefügt: gaben verzichtet werden, die für die beantragte Gewässer

benutzung offensichtlich ohne Belang sind. Dem Antrag ist 
„Abschnitt 1 a eine nichttechnische, allgemein verständliche Zusammen-

Koordinierung paralleler Verfahren“. fassung der in Satz 1 genannten Angaben beizufügen. Hin
sichtlich der in den jeweiligen Genehmigungs- und Erlaub

7. Nach der Angabe zu Abschnitt 1 a werden folgende §§ 39 a nisverfahren vorzulegenden Unterlagen stimmen sich die 
bis 39 h eingefügt: beteiligten Behörden frühzeitig ab und wirken darauf hin, 

dass zeitnah ein Antrag im jeweiligen parallelen Zulas
„§ 39 a sungsverfahren gestellt wird. 

Koordinierung der Verfahren 
§ 39 c 

(1) Ist mit der Errichtung und dem Betrieb oder mit der we
sentlichen Änderung einer Anlage, die nach Spalte 1 des An-

Mindestinhalt der Erlaubnis 

hangs zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bun- Die Erlaubnis im Sinne des § 39 a hat neben den Festlegun-
des-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftig ist, gen nach § 28 mindestens auch die Methode und die Häu
eine Gewässerbenutzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 4, 5 oder § 3 
Abs. 2 Nr. 2 WHG verbunden, darf eine Erlaubnis nur erteilt 

figkeit von Messungen sowie das Bewertungsverfahren 
und die Vorlage von Daten für die Überprüfung der Einhal

werden, wenn auch die in diesem Abschnitt geregelten An tung der Erlaubnis zu enthalten. Die in Satz 1 geregelten 
forderungen eingehalten werden. Die vollständige Koordi- Mindestinhalte sind unter Berücksichtigung der Regelun
nierung der Zulassungsverfahren sowie der Zulassungen für gen über die Selbstüberwachung nach den §§ 73 und 75 
das Vorhaben ist sicherzustellen. Die Entscheidung über die festzulegen. 
Gewässerbenutzung soll zusammen mit der Genehmigung 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erfolgen. Sofern 
über die Gewässerbenutzung später als über die Genehmi

§ 39 d 
Überwachung und Überprüfung der Erlaubnis 

gung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz entschie
den wird, soll die zuständige Wasserbehörde erforderlichen- (1) Die Einhaltung der Erlaubnis im Sinne des § 39 a ist zu 
falls Vorschläge für in die Genehmigung aufzunehmende überwachen. 
Nebenbestimmungen und Vorbehalte unterbreiten. 

(2) Die Erlaubnis nach § 39 a ist regelmäßig zu überprüfen 
(2) Ist mit der Gewässerbenutzung die Errichtung, der Be
trieb oder die wesentliche Änderung einer Anlage verbun

und, soweit erforderlich, dem neuesten Stand anzupassen. 
Die Überprüfung wird in jedem Fall vorgenommen, wenn 

den, die nach Spalte 2 des Anhangs zur Vierten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 1. Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Schutz der Ge
genehmigungsbedürftig ist, so soll die Einhaltung der An wässer nicht ausreichend ist und deshalb die in der Er
forderungen dieses Abschnittes angestrebt werden. laubnis festgelegten Begrenzungen der Emissionen 

überprüft oder neu festgesetzt werden müssen, 
§ 39 b 

Antragsunterlagen 2. wesentliche Veränderungen des Standes der Technik ei
ne erhebliche Verminderung der Emissionen ermög-

Dem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis im Sinne des lichen, 
§ 39 a sind vom Antragsteller über die Anforderungen nach 
§ 35 hinaus mindestens Beschreibungen zu folgenden Re 3. eine Verbesserung der Betriebssicherheit durch die An
gelungsgegenständen beizufügen: wendung anderer Techniken erforderlich ist oder 

- Art, Herkunft, Menge und stoffliche Belastung des Ab 4. neue Rechtsvorschriften dies erfordern. 
wassers sowie Feststellung der Auswirkungen der 
Emissionen auf die Gewässer, § 39 e 

Öffentlichkeitsbeteiligung und Zugang zu Informationen 
- Roh- und Hilfsstoffe sowie sonstige Stoffe, die in der 

Produktion verwendet oder erzeugt werden, (1) Die für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Wasser
behörde macht das Vorhaben in Abstimmung mit der für 

- Ort des Abwasseranfalls und der Zusammenführung das Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immis-
von Abwasserströmen, sionsschutzgesetz zuständigen Behörde öffentlich bekannt. 

Der Antrag und die Unterlagen sind nach der Bekanntma
- Maßnahmen zur Schadstoffrückhaltung des Schmutz chung einen Monat zur Einsicht auszulegen. Bis zwei Wo-

wassers und des auf dem Anlagengelände anfallenden chen nach Ablauf der Auslegungsfrist können Einwendun-
Niederschlagswassers sowie gen erhoben werden. 
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(2) Die zuständige Wasserbehörde macht die Entscheidung (5) Die zuständige Wasserbehörde übermittelt den beteilig
öffentlich bekannt. ten Behörden des anderen Staates die Entscheidung über 

den Antrag einschließlich der Begründung. Sofern sich in 
(3) Die zuständige Wasserbehörde macht der Öffentlichkeit dem anderen Staat ansässige Personen oder Behörden am 
die Ergebnisse der Überwachung im Sinne des § 39 d zu- Verfahren beteiligt haben, kann sie eine Übersetzung des 
gänglich, soweit sie ihr vorliegen. Überwachungsergeb- Erlaubnisbescheides beifügen. 
nisse dürfen nicht veröffentlicht werden, wenn aus diesen 
Rückschlüsse auf schutzwürdige Betriebs- oder Geschäfts § 39 g 
geheimnisse gezogen werden können. Vorhandene Benutzungen oder Indirekteinleitungen 

§ 39 f Bis spätestens 30. Oktober 2007 müssen vorhandene Ein-
Grenzüberschreitende Behörden- und leitungen von Abwasser, die Anlagen nach § 39 a betreffen, 

Öffentlichkeitsbeteiligung den Anforderungen nach § 7 a Abs. 1 Satz 3 WHG und vor
handene Indirekteinleitungen von Abwasser den Anforde-

(1) Könnte eine Gewässerbenutzung im Sinne des § 39 a rungen nach § 7 a Abs. 1 Satz 4 WHG entsprechen. 
erheblich nachteilige, in den Antragsunterlagen zu be
schreibende Auswirkungen in einem anderen Staat haben § 39 h 
oder ersucht ein anderer Staat, der möglicherweise von den Emissionserklärung 
Auswirkungen erheblich berührt wird, darum, so werden 
die von dem anderen Staat benannten Behörden zum glei- (1) Der Benutzer eines Gewässers ist im Falle des § 39 a 
chen Zeitpunkt oder im gleichen Umfang über das Vorha verpflichtet, der zuständigen Wasserbehörde innerhalb ei
ben wie die beteiligten Behörden unterrichtet. Wenn der ner von ihr zu setzenden Frist oder nach Maßgabe der 
andere Staat die zu beteiligenden Behörden nicht benannt Rechtsverordnung nach Absatz 2 Angaben zu machen 
hat, ist die oberste für Umweltangelegenheiten zuständige über Art und Menge sowie die zeitliche Verteilung der 
Behörde des anderen Staates zu unterrichten. Die Unter- Einträge in die Umwelt (Emissionserklärung). Die Pflicht 
richtung wird von der Behörde vorgenommen, die durch nach Satz 1 gilt entsprechend für Einleiter von Stoffen in 
das für Umweltschutz zuständige Mitglied der Landesre öffentliche Abwasseranlagen oder Abwasseranlagen Drit
gierung bestimmt wird. Den zu beteiligenden Behörden ist ter. 
eine angemessene Frist für die Mitteilung einzuräumen, ob 
eine Teilnahme an dem Verfahren gewünscht wird. Die (2) Der für die Wasserwirtschaft zuständige Fachminister 
Unterrichtung und die nachfolgenden Verfahrensschritte wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Inhalt, Umfang, 
werden zwischen der zuständigen Wasserbehörde und der Form und Zeitpunkt der Abgabe der Emissionserklärung 
zuständigen Immissionsschutzbehörde abgestimmt. sowie das bei der Ermittlung der Emissionen einzuhaltende 

Verfahren zu regeln. In der Verordnung können Befreiun-
(2) Die unterrichtende Behörde leitet den nach Absatz 1 zu gen von den Verpflichtungen nach Absatz 1 vorgesehen 
beteiligenden Behörden jeweils eine Ausfertigung der oder ermöglicht werden.“ 
Unterlagen zu und teilt den geplanten zeitlichen Ablauf des 
Zulassungsverfahrens mit. Rechtsvorschriften zur Geheim 8. § 46 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
haltung, insbesondere zum Schutz von Geschäfts- oder Be
triebsgeheimnissen bleiben unberührt; entgegenstehende „(1) Schiffbare Gewässer darf jedermann mit Wasserfahr-
Rechte Dritter sind zu beachten. Ebenfalls unberührt blei zeugen befahren, sofern dies nicht nach anderen öffentlich
ben die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und rechtlichen Vorschriften untersagt ist. Schiffbar sind die in 
des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes zur Daten der Anlage zur Rechtsverordnung nach Absatz 2 Nr. 1 be
übermittlung an Stellen außerhalb des Geltungsbereiches stimmten Gewässer. Die Landkreise und kreisfreien Städte 
des Grundgesetzes. Die zuständige Wasserbehörde gibt den können die Bestimmung weiterer schiffbarer Gewässer 
zu beteiligenden Behörden des anderen Staates auf der oder deren Aufhebung beantragen.“ 
Grundlage der übersandten Unterlagen Gelegenheit, inner
halb angemessener Frist vor der Entscheidung über den 9. § 57 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
Antrag Stellungnahmen abzugeben. 

„(3) Die Anreicherung von Grundwasser mit Oberflächen-
(3) Die zuständige Wasserbehörde hat darauf hinzuwirken, wasser gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 WHG und die Benutzung 
dass das Vorhaben in dem anderen Staat auf geeignete des Grundwassers gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 WHG bedürfen 
Weise bekannt gemacht und dabei angegeben wird, bei einer Erlaubnis in einem Verfahren nach den Anforderun
welcher Behörde Einwendungen erhoben werden können. gen des § 129 a Abs. 1, sofern nach § 129 a Abs. 3 eine 
Die in dem anderen Staat ansässigen Personen sind im Hin- Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.“ 
blick auf die weitere Beteiligung am Verfahren Inländern 
gleichgestellt. 10. § 59 wird wie folgt geändert: 

(4) Die zuständige Wasserbehörde kann verlangen, dass ihr a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „pflichtige“ gestri-
der Träger des Vorhabens eine Übersetzung der Unterlagen chen. 
zur Verfügung stellt. 
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b)	 In Absatz 2 wird nach dem Wort „Die“ das Wort „kom
munalen“ eingefügt. 

11. § 66 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Anstelle der Gemeinden sind zur Beseitigung von 
Niederschlagswasser verpflichtet: 

1.	 die Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten 
oder Nutzer der Grundstücke nach § 9 des Sachen
rechtsbereinigungsgesetzes, soweit die Abwasser
satzung der Gemeinde nach § 54 Abs. 4 dies vor
sieht, 

2.	 die Träger von öffentlichen Verkehrsanlagen, so
weit das Niederschlagswasser außerhalb im Zu
sammenhang bebauter Ortsteile anfällt.“ 

b)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Wasserbehörde kann die Gemeinde auf ihren 
Antrag und nach Maßgabe des Abwasserbeseitigungs
konzeptes von der Pflicht zur Abwasserbeseitigung für 
einzelne Grundstücke befristet und widerruflich frei
stellen und die Pflicht auf den Nutzer mit dessen Zu
stimmung übertragen, wenn 

1.	 eine Übernahme des Abwassers mittels einer öf
fentlichen Kanalisation wegen eines unverhältnis
mäßig hohen Aufwandes oder einer ungünstigen 
Siedlungsstruktur nicht angezeigt ist und das Wohl 
der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der 
Gewässer, nicht beeinträchtigt wird oder 

2.	 das Abwasser wegen seiner Art und Menge nicht 
zusammen mit dem in Haushalten anfallenden Ab
wasser zweckmäßig beseitigt werden kann. 

Die Freistellung soll mindestens 15 Jahre betragen. Der 
Antrag kann auch vom Nutzer mit Zustimmung der 
Gemeinde gestellt werden. 

c)	 Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

12. § 67 wird wie folgt gefasst: 

„§ 67 
Abwasserbeseitigungspflicht des Amtes 

oder Abwasserzweckverbandes 

Anstelle der Gemeinde ist das Amt oder der Abwasser
zweckverband abwasserbeseitigungspflichtig, soweit die 
Abwasserbeseitigungspflicht vom Amt oder dem Zweck
verband übernommen worden ist. Sie können sich zur Er
füllung dieser Aufgabe Dritter bedienen.“ 

13. § 68 wird wie folgt gefasst: 

„§ 68 
Bildung von Abwasserzweckverbänden 

Unter den Voraussetzungen des § 13 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
kann die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde die Bil
dung eines Abwasserzweckverbandes verfügen. Im Einver
nehmen mit der zuständigen Wasserbehörde kann die Mit
gliedschaft von privaten Abwasserbeseitigungspflichtigen 
verfügt werden, wenn nur auf diese Weise die ordnungsge
mäße Abwasserbeseitigung gesichert werden kann.“ 

14. In § 71 Abs. 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und 
am Ende des Satzes folgender Halbsatz angefügt: 

„soweit sie nicht nach § 129 a Abs. 2 einer Planfeststellung 
bedürfen.“ 

15. § 75 wird wie folgt geändert: 

a)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b)	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Absatz 1 gilt auch für den Betrieb einer Abwasser
behandlungsanlage, die für einen Abwasseranfall bis 
zu acht Kubikmeter täglich bemessen ist, mit der Maß
gabe, dass die Anlage mindestens alle zwei Jahre durch 
einen Sachkundigen zu überwachen ist. Die untere 
Wasserbehörde kann die Überprüfung auf die Einlei
tung erstrecken.“ 

16. In § 79 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe „(Anlage 3)“ durch 
die Angabe „(Anlage 2)“ ersetzt. 

17. In § 87 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Worten „der öffent
lichen Sicherheit oder Ordnung“ die Worte „oder der 
Leichtigkeit und Sicherheit der Schifffahrt“ eingefügt. 

18. § 92 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungs
oder Plangenehmigungsverfahrens nach § 31 Abs. 3 WHG 
ist die Wasserbehörde im Sinne des § 126 Abs. 2.“ 

19. § 93 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Als Talsperren gelten auch Stauwerke, die nach dem Ge
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
dem Brandenburgischen Gesetz über die Umweltverträg
lichkeitsprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be
dürfen.“ 

20. § 94 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Sofern nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits
prüfung oder nach dem Brandenburgischen Gesetz über die 
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Umweltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglich
keitsprüfung durchzuführen ist, bedarf der Bau einer Anla
ge nach § 93 Abs. 1 der Planfeststellung.“ 

21. § 108 wird wie folgt geändert: 

a)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b)	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Der für die Wasserwirtschaft zuständige Fachmi
nister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Anfor
derungen an die Sachkundigen im Sinne des § 75 Abs. 2 
zu bestimmen.“ 

22. In § 116 Abs. 1 werden die Worte „eines Unternehmens der 
Be- oder Entwässerung“ durch die Worte „eines Unterneh
mens der Be- oder Entwässerung, der Wasserversorgung“ 
ersetzt. 

23. § 126 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 1. Halbsatz ist die obere 
Wasserbehörde zuständig für: 

1.	 Planfeststellungen und Plangenehmigungen nach 
§ 129 a Abs. 2, 

2.	 Erlaubnisse und Bewilligungen für Oberflächen
wasserentnahmen von mehr als 5 000 Kubikmeter 
je Tag, 

3.	 Erlaubnisse und Bewilligungen für Grundwasser
entnahmen von mehr als 2 000 Kubikmeter je Tag, 

4.	 Erlaubnisse für Abwassereinleitungen: 

a)	 größer 3 000 Kilogramm je Tag bestehenden 
Sauerstoffbedarfs an fünf Tagen, gemessen im 
Rohwasser (BSB5 roh), oder 

b)	 größer 1 500 Kubikmeter in zwei Stunden, 

5.	 Planfeststellungen oder Genehmigungen von Ab
wasserbehandlungsanlagen in einer Größenord
nung nach Nummer 4, 

6.	 Eignungsfeststellungen nach § 19 h Abs. 1 WHG 
und Bauartzulassungen nach § 19 h Abs. 2 WHG, 

7.	 die Erhebung des Wassernutzungsentgeltes gemäß 
§ 40, 

8. die Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände.“ 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Soweit ein Vorhaben nach dem Brandenburgischen 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung der all

gemeinen oder standortbezogenen Vorprüfung des Ein
zelfalls unterliegt, ist die für die Zulassung des Vorha
bens zuständige Wasserbehörde auch für die Feststel
lung zuständig, ob für das Vorhaben eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü
fung besteht. Führt die Prüfung durch die untere Was
serbehörde bei einem Vorhaben nach § 129 a Abs. 2 zu 
dem Ergebnis, dass eine UVP-Pflicht besteht, so gibt 
sie das Verfahren an die obere Wasserbehörde ab.“ 

c)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

24. Nach § 129 wird folgender § 129 a eingefügt: 

„§ 129 a 
Vorhaben mit Umweltverträglichkeitsprüfung 

(1) Die Zulassung für die nachfolgenden Vorhaben kann 
nur in einem Verfahren erteilt werden, das den Anforderun
gen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit ent
spricht. 

(2) Die nachfolgenden Vorhaben bedürfen der vorherigen 
Planfeststellung, sofern nach dem Gesetz über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung oder dem Brandenburgischen Ge
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Umwelt
verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist: 

1.	 Errichtung und Betrieb von Abwasserbehandlungsanla
gen in der Größenordnung nach § 126 Abs. 2 Nr. 5, 

2.	 Bau eines Stauwerkes oder einer sonstigen Anlage zur 
Zurückhaltung oder dauernden Speicherung von Was
ser, 

3.	 Umleitung von Wasser von einem Flusseinzugsgebiet 
in ein anderes, ausgenommen zum Transport von 
Trinkwasser in Rohrleitungen, 

4.	 Flusskanalisierung und Stromkorrekturarbeiten, 

5.	 Bau eines Hafens für die Binnenschifffahrt, 

6.	 Bau eines mit einem Binnenhafen für die Seeschiff
fahrt verbundenen Landungssteges zum Laden und Lö
schen von Schiffen (ausgenommen Fährschiffen), 

7.	 Bau eines sonstigen Hafens, einschließlich Fischerei
oder Yachthafens, oder einer infrastrukturellen Hafen
anlage, 

8.	 Bau eines Deiches oder Dammes, der den Hochwasser
abfluss beeinflusst, 

9.	 Baggerung in Flüssen oder Seen zur Gewinnung von 
Mineralien, 

10. Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestal
tung eines Gewässers oder seiner Ufer sowie sonstige 
wasserwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen (Gewässer
ausbau), 
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11. Errichtung, Betrieb oder Änderung einer Rohrleitungs
anlage zum Befördern wassergefährdender Stoffe im 
Sinne von § 19 a Abs. 1 WHG, 

12. Errichtung, Betrieb oder Änderung einer Wasserlei
tung, die das Gebiet einer Gemeinde überschreitet 
(Wasserfernleitung), 

13. Errichtung und Betrieb eines künstlichen Wasserspei
chers. 

(3) Die nachfolgenden Vorhaben bedürfen der Erlaubnis in 
einem Verfahren nach den Anforderungen des Absatzes 1, 
sofern nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits
prüfung oder dem Brandenburgischen Gesetz über die Um
weltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeits
prüfung durchzuführen ist: 

1.	 Entnehmen, Zutagefördern oder Zutageleiten von 
Grundwasser oder Einleiten von Oberflächenwasser 
zum Zwecke der Grundwasseranreicherung, 

2.	 Wasserwirtschaftliches Projekt in der Landwirtschaft, 
einschließlich Bodenbewässerung oder Bodenentwäs
serung, 

3.	 Intensive Fischzucht mit Einbringen oder Einleiten von 
Stoffen in oberirdische Gewässer, 

4.	 Tiefbohrung zum Zwecke der Wasserversorgung, 

5.	 Bau einer Wasserkraftanlage, soweit diese nicht gemäß 
Absatz 2 Nr. 2 der Planfeststellung bedarf.“ 

25. In § 130 wird am Ende der Nummer 3 das Komma durch 
einen Punkt ersetzt und die Nummer 4 gestrichen. 

26. Die Überschrift zu Kapitel 14 Abschnitt 4 wird wie folgt 
gefasst: 

„Abschnitt 4 
Verfahren bei Entschädigung und Ausgleich“. 

27. Dem § 140 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Für die Festsetzung einer Ausgleichszahlung nach 
§ 16 Abs. 4 gelten § 139 Abs. 2 Satz 3 sowie § 140 Abs. 1 
und 2 Satz 1 und 2 entsprechend.“ 

28. In § 145 Abs. 1 Nr. 4 wird am Ende von Buchstabe c ein 
Semikolon und folgender Buchstabe d angefügt: 

„d) zur Erhebung von Daten über Abwasseremissionen ge
mäß § 39 h Abs. 2;“. 

29. Die Anlage 2 wird aufgehoben. 

30. Die Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort „Anlage“ wird die Zahl „3“ durch die Zahl 
„2“ ersetzt. 

Artikel 3 
Änderung des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 

Das Waldgesetz des Landes Brandenburg vom 17. Juni 1991 
(GVBl. S. 213), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
5. November 1997 (GVBl. I S. 112), wird wie folgt geändert: 

1.	 Dem § 8 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Handelt es sich bei der Umwandlung um ein Vorha
ben, für das eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu
führen ist, muss das Genehmigungsverfahren den Anforde
rungen der Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen.“ 

2.	 § 9 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Handelt es sich bei der Erstaufforstung um ein Vorha
ben, für das eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu
führen ist, muss das Genehmigungsverfahren den Anforde
rungen der Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen.“ 

Artikel 4 
Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 

Das Brandenburgische Naturschutzgesetz vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124, 140), wird wie folgt 
geändert: 

1.	 Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu § 17 wie folgt 
gefasst: 

„§ 17	 Zuständigkeit und Verfahren bei Eingriffen, Um
weltverträglichkeitsprüfung“. 

2.	 In § 10 Abs. 2 werden am Ende von Nummer 11 der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern ange
fügt: 

„12.	 die Verwendung von Ödland oder naturnahen Flä
chen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung, 

13. die Errichtung von Skipisten.“ 

3.	 § 17 wird wie folgt geändert: 

a)	 In der Überschrift werden nach dem Wort „Eingriffen“ 
ein Komma und das Wort „Umweltverträglichkeitsprü
fung“ angefügt. 

b)	 In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Rechtsvor
schriften“ ein Komma und die Worte „auch solchen des 
Naturschutzrechts,“ eingefügt. 

c)	 Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Handelt es sich bei Eingriffen nach § 10 Abs. 2 
Nr. 12 und 13 um ein Vorhaben, für das eine Umwelt
verträglichkeitsprüfung erforderlich ist, muss das Zu
lassungsverfahren im Sinne des Absatzes 1 oder das 
Genehmigungsverfahren im Sinne des Absatzes 3 den 
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Anforderungen an die Umweltverträglichkeitsprüfung d) auf einer Länge von mehr als 4 km in Biosphä
entsprechen.“ renreservaten, in Landschaftsschutzgebieten, in 

Denkmalbereichen oder in Gebieten liegt, die 
Artikel 5 historisch, kulturell oder archäologisch von Be

Änderung des Brandenburgischen Straßengesetzes deutung sind, 

Das Brandenburgische Straßengesetz in der Fassung der Be- e) auf einer Länge von mehr als 2,5 km in Gebie
kanntmachung vom 10. Juni 1999 (GVBl. I S. 211) wird wie ten oder Ballungsräumen liegt, für die nach Ar-
folgt geändert: tikel 8 Abs. 3 der Richtlinie 96/62 EG des Ra

tes vom 27. September 1996 über die Beurtei
1. Dem § 27 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: lung und Kontrolle der Luftqualität (ABl. EG 

Nr. L 296 S. 55) eine Luftreinhalteplanung er-
„Dies gilt auch für Bundesfernstraßen.“ forderlich ist, 

2. § 38 wird wie folgt geändert: f) in geschlossenen Ortslagen mit überwiegender 
Wohnbebauung liegt und im Falle des Neubaus 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: von mehr als 1 km eine durchschnittliche tägli
che Verkehrsstärke von mindestens 5 000 

„(3) Im Rahmen der Planfeststellung und der Plange- Kfz/24 h oder im Falle des Ausbaus von mehr 
nehmigung unterliegen alle Vorhaben einer Umwelt- als 2,5 km eine durchschnittliche tägliche Ver
verträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Um kehrsstärke von mindestens 10 000 Kfz/24 h in 
weltverträglichkeitsprüfung, bei denen mit erheblichen einem Prognosezeitraum von zehn Jahren zu 
Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist. Solche erwarten ist, oder 
Vorhaben sind 

g) auf einer Länge von mehr als 5 km in Natur
1. der Bau einer Schnellstraße2 , parks oder in Waldgebieten im Sinne des § 2 

Abs. 1 des Landeswaldgesetzes liegt. 
2. der Bau einer neuen vier- oder mehrstreifigen Stra

ße oder die Verlegung und/oder der Ausbau einer Sofern durch ein Vorhaben der Buchstaben b bis g 
bestehenden ein- oder zweistreifigen Straße zu ei- zwar keine der dort genannten Schwellenwerte er
ner vier- oder mehrstreifigen Straße, wenn diese füllt, aber mindestens zwei dieser Schwellenwerte 
neue Straße oder dieser verlegte und/oder ausge zu mehr als 75 Prozent erreicht werden, ist eben
baute Straßenabschnitt eine durchgehende Länge falls eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu
von 10 km oder mehr aufweist, führen. Die Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht auch, wenn 
3. der Neu- oder Ausbau von Straßen mit Ausnahme mehrere Vorhaben derselben Art, die von demsel

der unselbstständigen Rad- und Gehwege, wenn ben oder mehreren Trägern verwirklicht werden 
die Maßnahme sollen und in einem engen zeitlichen oder räum

lichen Zusammenhang stehen (kumulierende Vor-
a) einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen haben), zusammen die maßgeblichen Schwellen er-

Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen reichen oder überschreiten.“ 
eines Gebietes, das durch die Richtlinien 
79/409/EWG oder 92/43/EWG unter Schutz b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 
steht, oder eines Nationalparks oder eines Na
turschutzgebietes führen kann oder in der „(3a) Der Neu- oder Ausbau von Straßen mit Ausnah-
Schutzzone I oder II eines Wasserschutzgebie me der unselbstständigen Rad- und Gehwege unterliegt 
tes liegt, einer standortbezogenen Vorprüfung zur Feststellung 

der Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht, wenn die 
b) auf einer Länge von insgesamt mehr als 1 km Maßnahme auf einer Länge von insgesamt mehr als 

in Biotopen gemäß § 32 Abs. 1 des Branden 500 m bis zu 1 km in Biotopen gemäß § 32 Abs. 1 des 
burgischen Naturschutzgesetzes oder geschütz- Brandenburgischen Naturschutzgesetzes oder ge
ten Landschaftsbestandteilen liegt, schützten Landschaftsbestandteilen oder auf einer Län

ge von 2 bis 5 km in Waldgebieten im Sinne des § 2 
c) auf einer Länge von mehr als 3 km in Wasser- Abs. 1 des Landeswaldgesetzes liegt. Absatz 3 Satz 4 

schutzgebieten der Schutzzone III liegt, gilt entsprechend. Der Neu- oder Ausbau selbständiger 
Rad- und Gehwege unterliegt der Pflicht zur Durchfüh
rung einer standortbezogenen Vorprüfung in den in 
Satz 1 und in den in Absatz 3 unter Buchstaben a, c, d 

2 Schnellstraßen gemäß den Begriffsbestimmungen des Europäi genannten Fällen sowie den in Absatz 3 unter Buchsta
schen Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationa ben g genannten Naturparks, wobei sich ein dort ange
len Verkehrs vom 15. November 1975. gebener Schwellenwert jeweils verdoppelt.“ 
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c)	 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. es sich bei dem Vorhaben nicht um ein Vorha
ben handelt, für das eine Umweltverträglich
keitsprüfung durchzuführen ist,“. 

bb) Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden die Num
mern 2 und 3. 

3.	 In § 47 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „und wer der Auffor
derung nach Beseitigung der Verunreinigung oder Beschä
digung nicht nachkommt“ gestrichen. 

Artikel 6 
Änderung der Brandenburgischen Bauordnung 

Die Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 25. März 1998 (GVBl. I S. 82) wird wie 
folgt geändert: 

1.	 Dem § 71 wird folgender Absatz 10 angefügt: 

„(10) Ist für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprü
fung durchzuführen, muss das Genehmigungsverfahren 
den Anforderungen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
entsprechen.“ 

2.	 § 88 Abs. 9 wird wie folgt geändert: 

a)	 Nummer 1 wird gestrichen. 

b)	 Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Num
mern 1 und 2. 

Artikel 7 
Änderung der Brandenburgischen 

Bau-Abgrabungsverordnung 

Die Brandenburgische Bau-Abgrabungsverordnung vom 
30. Oktober 1998 (GVBl. II S. 618) wird wie folgt geändert: 

§ 5 wird aufgehoben. 

Artikel 8 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 7 beruhenden Teile der Brandenburgischen 
Bau-Abgrabungsverordnung können aufgrund der Ermächti
gung des § 88 Abs. 9 der Brandenburgischen Bauordnung 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 9 
Neufassung des Brandenburgischen Wassergesetzes 

Das für den Umweltschutz zuständige Mitglied der Landesre
gierung kann den Wortlaut des Brandenburgischen Wasserge
setzes in der vom In-Kraft-Treten dieses Gesetzes an geltenden 
Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Bran
denburg Teil I bekannt machen. 

Artikel 10 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 10. Juli 2002 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

In Vertretung 

Martin Habermann 
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